
 
 Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beschließt, bei erstmaliger Verlegung 

von Regen-, Schmutz- oder Mischwasserkanälen, den jeweiligen Kanal bis max. 
2,50 m Tiefe zu verlegen. 
 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 


